
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 25. November 2025  

 
 Nr. 2025/1924  

 

Berner Fachhochschule, Departement Soziale Arbeit, 3012 Bern: Beitrag aus dem 
Swisslos-Fonds an das Projekt «Kindsgerechte Illustrationen zum Kinderalltag in 
kollektiver Asylunterbringung» 
  

1. Erwägungen 

Die Berner Fachhochschule, Departement Soziale Arbeit, ersucht um einen Beitrag aus dem 
Swisslos-Fonds an das Projekt «Kindsgerechte Illustrationen zum Kinderalltag in kollektiver Asyl-
unterbringungen». Die Ergebnisse der Studie „Warten auf Transfer“ zeigen deutlich, dass be-
gleitete Kinder im Asylverfahren in kollektiven Unterkünften oft isoliert leben und ihre Anlie-
gen ungenügend gehört werden. Trotz Anwesenheit von Bezugspersonen entstehen aufgrund 
der Unterbringungsbedingungen und der geringen Mitsprachemöglichkeiten erhebliche Belas-
tungen und Entwicklungsrisiken. Das geplante Projekt übersetzt die wissenschaftlichen Erkennt-
nisse in Illustrationen und kurze gezeichnete Geschichten, die barrierefrei und ohne komplexe 
Sprache zugänglich sind. Damit erhalten auch Kinder sowie Menschen mit geringen Sprach-
kenntnissen oder unterschiedlichem sozialen Hintergrund Zugang zu diesen wichtigen Inhalten. 
Die Ergebnisse werden in einer kostenlosen Broschüre in einer Auflage von 1'000 Stück Betroffe-
nen und Mitarbeitenden im Asylbereich sowie an Fachstellen, Anlaufstellen, Bildungseinrichtun-
gen usw. abgegeben und in Form einer Wanderausstellung ab Juni 2027 einer breiten Öffent-
lichkeit präsentiert werden. Es sind Gesamtkosten in der Höhe von Fr. 64'731.00 budgetiert. 

2. Beschluss 

2.1 Der Berner Fachhochschule, Departement Soziale Arbeit, wird an das Projekt 
«Kindsgerechte Illustrationen zum Kinderalltag in kollektiver Asylunterbringungen» 
ein Beitrag von Fr. 5’00.00 aus dem Swisslos-Fonds zugesprochen. 

2.2 Diese Beitragszusicherung ist auf 3 Jahre ab dem Datum dieses Beschlusses befristet 
und erlischt nach Ablauf dieser Frist ohne Weiteres. 

2.3 In den Werbeunterlagen ist mit dem Logo Swisslos-Fonds auf das Engagement des 
Swisslos-Fonds des Kantons Solothurn hinzuweisen. Das Logo ist unter so.ch/swisslos-
fonds abrufbar. 
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2.4 Die Abteilung Swisslos-Fonds ist ermächtigt, den Beitrag nach Erhalt von 
5 Belegexemplaren (Lieferung an das Amt für Gesellschaft und Soziales, 
Ambassadorenhof, Riedholzplatz 3, 4509 Solothurn) und einer Rechnung mit 
Einzahlungsschein zulasten des Kontos Swisslos-Fonds (Auftrag 83591) anzuweisen. 

Yves Derendinger 
Staatsschreiber 

  

Verteiler 

Abteilung Swisslos-Fonds red/015001 (kein Papierversand) 

Amt für Gesellschaft und Soziales 
Berner Fachhochschule, Departement Soziale Arbeit, Clara Bombach, Hallerstrasse 10, 3012 Bern 


